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1709 Juli/August A

AUSZUG AUS DEM ABSCHIED DER AM 7 . JULI 1709 IN BADEN BEGONNENEN
JAHRRECHNUNG1 UND DER AM 29 . AUGUST 1709 ALS AUSSEROR¬
DENTLICHE GEMEINEIDG. KONFERENZ FORTGESETZTEN TAGSATZUNG
IN BADEN BEZÜGLICH DES 1698 ERLASSENEN REGLEMENTES2 DER
IN FRANZ. DIENSTEN STEHENDEN EIDG. TRUPPEN SOWIE DES ME¬
MORIALS3 BEZÜGLICH DER IN KAISERLICHEN [- JOSEF I . - ]
DIENSTEN STEHENDEN ZWEI REGIMENTER[ERLACH UND NIDERÖST]

EA VI 2 , 1530 1 (s . auch StA AG 2328 , 72v  N . 13 ) und 1530 p (s . auch StA AG
2328 , 74)

[Frankreich : ]
[1 . ] "Und weillen der bricht gefallen , das dem in dem . . . [Dezember]

a ° 1698 erichteten Eydgnosische Regelment von den H. obersten und

comendanten nit allein nit nach gelebt , sonder villfeldig darvon

gehandlet werde , haben wür nothwendig befunden dene [ n ] obersten das

Regelment neüwer dingen zu überschicken , und sie durch ein schrei¬
ben * ernstlich zu erineren und zu ermahnen , das sie die comendanten

und haubtl . [ - 1709 besass auch Beat Jakob II . Zurlauben eine Kom¬

pagnie im Regiment Pfyffer bzw . Beat Franz Plazidus Zurlauben eine

Gardekompagnie - ] den selbigen steiff und vest obgehalten , darwider
nichts vernemben noch von denen comendanten und haubtleüthen , noch

niemand andere etwass darwider vornembe zu lassen , noch gestatten,

und ihre Obrigkeiten [ - im Falle von Stadt und Amt Zug war dies Am-
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mann und Rat - ] jarlich von ihrem verhalt , den Stand und beschaf-

fenheit ihrer compagnie rechenschafft geben , auch die oberste und

comendanten der Regimenter alle proces , so über die Eydtgn . Solta-

ten ergehn , iedes in ein oberigkeit , wan es ab einer beträffe , der

kein Eydgenos wer d [ er ] oberste oder comendant seiner Obrigkeit No-

tificieren und überschicken , welche dan die fehlbare zu gebührender

verandwortung und straff ziehen solle , wan aber die fehlbaren er¬

finden von ihrer eignen Obrigkeit darumb nicht zu verantwordung und

gebührende straff gezogen wurden , so werde der gesambte Eydgn.

stand die fehlbare leüth , des 3 ten  articl : gesagt Regelment zur

verantwordung und gebührender straff ziehen , damit ab der Regelment

und dise Verordnung desto beser nachgelebt und obgehalten werde,

solte jede oberigkeit ihren oberste deswegen auch ernstlich zu
schreiben lassen.

wür hatten auch nothwendig befunden , das allerseits oberigkeiten

verschaffen wolten das jeder der H . obersten , welche dato des ihri¬

gen nichts in dem land habe , lüth des 9 -̂en  Articl des Regelments

efective 4000 th [ a ] ler in sein vatterland , oder in das ohrt , da er
• 5

burger , oder landtman ist , legen solle.

[Oesterreich : ]

[2 . ] Als wür [ d . h . die IX Orte - XIII ausg . OW, FR , SH und APnun

dises Memorial gedachten H . Generalen obersten und haubtleüthen

[gemeint ist hier General feldmarschall Hieronymus von Erlach , von

Bern und Generalmajor Franz Leodegar Nideröst , von Schwyz ] communi-

ciert , haben selbige ein schuldigiste danckh gesagt für die bezeig¬

te vorsorg und durch ein eingelegte schriftliche Remonstration ihr

ernstes ansuchen angelegentlich widerholet , zu dem Ende sie einiche
HH. aus der löblichen Session erbeten haben , eine instruction für

gedachten extra ordinari Envoye [ zugunsten der Regimenter an den
*t

österr . Hof in Wien ] zu proiectieren , die wür vor Session haben

ablesen lassen deren copia mit litt , p bezeichnet , und weilen fast

alle ohrt darumben nit instruiert gewessen , haben wir es unseren

allerseits HH. und oberen [ - im  Falle von Stadt und Amt Zug war

dies Ammann und Rat - ] zu hinderbringen in abscheid genomen " .

1) s . EA VI 2 , 1522 (Nr . 691 ) ; Stadt und Amt Zug war dabei u . a . durch Beat
Jakob II . Zurlauben vertreten gewesen . Eine Instruktion konnte bislang
nicht beigebracht werden.

2 ) s . Zurlaubiana AH 117/78 . 143 3 ) s . StA AG 2328 , 140
4) s . Zurlauben/CM III 161 CLXXXVI 5 ) s . EA VI 2 , 1530 1
6) s . ebenda 1530 p
7) s . ebenda 1530 p Zeile 4 - 5 . Weder in den gedruckten EA noch in den Ab¬

schieden im StA AG 2328 , 74 wird der Name dieses Gesandten erwähnt.
8) S . StA AG 2328 , 140 vff

Kopie AH 117 , 387
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